
 

 
 
Anlage 3: Besondere Vertragsbedingungen 

 

 
1. Anwendung und Gültigkeit Vertrags- und Geschäftsbedingungen 

 

Es gelten die besonderen Vertragsbedingungen (Anlage 3) und die Leistungsbeschreibung 

(Anlage 1 und/oder 2). 

Es gelten die AGB des Leasinggebers, aber nur insofern sie keine den vorgenannten 

Vertragsbestandteilen widersprechen oder eine widersprüchliche Auslegung zulassen. 

Anderslautende Bedingungen gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des 

Auftraggebers. 

 

 
2. Lieferung 

 

Als spätester möglicher Liefertermin gilt der 31.10.2026 als verbindlich vereinbart. Eine 

Auslieferung über zwei Termine verteilt ist möglich. Die Leasingobjekte sind gemäß 

Leistungsbeschreibung in mangelfreiem Zustand zu übergeben. 

Kommt der Auftragnehmer länger als zwei Monat mit der Lieferung in Verzug, so hat der 

Auftraggeber Anspruch auf Rücktritt vom Vertrag. 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die unmittelbar oder 

mittelbar durch einen Rücktritt oder eine Kündigung vom Vertrag entstehen. Andere Rechte, 

als Ansprüche auf Vergütung von in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen 

stehen dem Auftragnehmer aufgrund Kündigung oder Rücktritts nicht zu. 

 

Der Auftragnehmer übergibt dem Auftraggeber an dessen Sitz in 58509 Lüdenscheid oder 

mittels Einschreiben mindestens drei Werktage vor dem vereinbarten Liefertag des jeweiligen 

Fahrzeugs die EG-Übereinstimmungsbescheinigung und die Zulassungsbescheinigung Teil II. 

Eine Rücksendung der vorgenannten Dokumente erfolgt durch den Auftraggeber per 

Einschreiben an den Auftragnehmer nach erfolgter Zulassung des Fahrzeugs. 

 

 

3. Leistungsort und Übergabe 
 

Der Auftragnehmer übernimmt das Leasingobjekt vom Auftragnehmer. 

Erfüllungsort ist der Standort Kreishaus Lüdenscheid des Auftraggebers (Heedfelder Straße 45, 

58509 Lüdenscheid). 

Das jeweilige Fahrzeug ist in mangelfreiem Zustand zu übergeben. 

Der Auftragnehmer oder ein von Ihm beauftragter qualifizierter Dritter hat bei Übergabe des 

Fahrzeugs an den Auftraggeber der übernehmenden Person eine Fahrzeuganweisung zu 

erteilen. 

 

Aus ökonomischen und ökologischen Gründen hat der Auftragnehmer für die Abwicklung von 

Garantieleistungen, Schäden, Serviceleistungen und sonstigen Arbeiten am Fahrzeug eine 

qualifizierte Fachwerkstatt im Umkreis von 25 km vom Leistungsort zu benennen.  Die 

Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer und Ansprechpartner) dieser Werkstatt sind 

dem Auftraggeber nach Zuschlagserteilung unverzüglich mitzuteilen, sofern diese nicht 

bereits aus den eingereichten Angebotsunterlagen ersichtlich sind. 



 

Sollten Arbeiten anfallen, die nicht in einer Werkstatt innerhalb dieses Umkreises erledigt 

werden können, so hat der Auftragnehmer sich um die Abholung und Rückführung des 
Fahrzeuges zu kümmern.  

 

4. Rückgabe des Leasingobjekts, Abrechnung 

 

Nach Beendigung des Einzelleasingverhältnisses, gleich aus welchem Grund, hat der 

Auftraggeber die Leasingobjekte zur Abholung am Rückgabeort bereitzustellen. 

Rückgabeort ist der unter 3. genannte Erfüllungsort. 

Ebenfalls die unter 3. genannte Vertragswerkstatt als Rückgabeort bestimmt werden. 

 

Auftraggeber und Auftragnehmer fertigen über die Rückgabe des Fahrzeugs ein gemeinsames 

Protokoll. 

Beabsichtigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Wertminderung aufgrund eines 

Schadens am Leasingobjekt zu berechnen, hat eine Begutachtung des Fahrzeuges durch einen 

unabhängigen Sachverständigen zu erfolgen. Auf Verlangen ist der Auftraggeber berechtigt, 

bei dieser Begutachtung anwesend zu sein. Die Kosten für das Gutachten hat der 

Auftragnehmer zu tragen. 

 

Dem Auftraggeber darf keine Wertminderung in Rechnung gestellt werden, die dem Alter und 

der Laufleistung entsprechend Verschleiß oder Abnutzung darstellt. 

 

 

5. Leasingraten, Fälligkeit, Zahlung 
 

Die vertraglich vereinbarten Leasingraten verstehen sich inklusive der bei Fälligkeit geltenden 

Umsatzsteuer oder sonstiger gesetzlicher Abgaben. 

Die Zahlungspflicht des Auftraggebers beginnt mit dem Tag der Übernahme der 

Leasingobjekte. 

Alle weiteren Leasingraten werden vom Auftraggeber jeweils zum 1. eines Monats an den 

Auftragnehmer überwiesen. 

Auf Antrag des Auftragnehmers und mit Zustimmung des Auftraggebers ist Lastschrifteinzug 

möglich. 

 

 

6. Leasingmodell/Vertragsdauer 

 

Leasing über einem festen unkündbaren Leasingzeitraum mit monatlicher Ratenzahlung ohne 

Sonderzahlung. 

Die vereinbarte Vertragslaufzeit von 36 Monaten beginnt mit dem Tag der Zulassung des 

Leasingobjekts auf den Auftraggeber und endet mit dessen Rückgabe. 

 

Der Auftraggeber beabsichtigt nicht, das Leasingobjekt nach Ende der Vertragslaufzeit zu 

erwerben. 

 

 

7. Nachleasing/Verlängerung 

 

Dem Auftraggeber wird das Recht eingeräumt, das Leasingobjekt aus dem 

Einzelleasingverhältnis über die vereinbarte Mindestleasingdauer bis zu drei Monate darüber 

hinaus zu den gleichen Leasingbedingungen zu nutzen. Sind für ein Nachleasing keine 



 

anderslautenden Bedingungen vereinbart oder kommt der Auftraggeber mit der Rückgabe in 

Verzug, so hat er bis zur Rückgabe des Leasingobjektes die vereinbarte Leasingrate zu 

entrichten. Die Abrechnung erfolgt Tag genau. 

 
8. Zusatzleistungen 

 

Neben der gesetzlichen Gewährleistung und der Mobilitätsgarantie des Herstellers werden 

folgende Zusatzleistungen vertraglich vereinbart, die durch den Auftragnehmer zu erbringen 

sind: 

a) alle anfallenden Wartungsarbeiten werden gemäß Herstellervorgaben durchgeführt 

b) es erfolgt eine jährliche UVV-Prüfung gemäß § 57 DGUV 

c) die vorgeschriebenen Haupt- und Abgasuntersuchungen sind durchzuführen 

 

Die Leistungen a) bis c) sind bei der Kalkulation der Leasingrate zu berücksichtigen. 

Weitere Zusatzleitungen können vom Auftragnehmer gewährt werden, werden aber bei der 

Zuschlagserteilung nicht gewichtet. 

 

 

9. Agenturgeschäft 

 

Hat der Auftragnehmer einen Vertragshändler mit der Vertragsabwicklung und Auslieferung 

des Leasingobjekts beauftragt, und handelt der Vertragshändler als Geschäftsbesorger nach § 

675 BGB, so haftet der Vertragshändler gegenüber dem Auftraggeber für die Erfüllung der 

Lieferleistung in gleicher Weise wie der Auftragnehmer. 
 


